
reohtliohe Ansprüche bzw. ihre Geltendmaohung; Zahlung über
höhter Preise; verbindliches Eingehen auf finanziell nach
teilige Bedingungen, die bei Kenntnis der wahren Verhält
nisse nicht akzeptiert worden wären.

Unter »Vermögen” sind nioht nur sachliche Gegenstände, 
sondern auch Guthaben, Forderungen, Ansprüche usw. zu ver
stehen.
Der Vermögenssohaden ergibt sich aus der saldierten Dif
ferenz zwischen der vor und der nach dem Wirksamwerden der 
erschlichenen Verfügung vorhanden gewesenen Vermögenssumrae. 
Die Person, die die Vermögensverfügung veranlaßt, muß nioht 
in jedem Fall mit der unmittelbar getäuschten identisch sein, 
jedooh muß die getäuschte Person ihre irrtümliche Vorstel
lung dem Verfügenden mitgeteilt haben. Bestehen Zweifel 
darüber, ob der Verfügende tatsächlich in gutem Glauben ge
handelt hat, ist seine eigene Verantwortlichkeit zu prüfen. 
Inwiefern der Verfügende überhaupt berechtigt war, die be
treffende Verfügung vorzunehmen, ist für die Tatbestands
mäßigkeit des Betrugs unerheblich; hinreichend ist, daß er 
in gutem Glauben die schädigende Einwirkung auf das sozia
listische Vermögen vornahra.
Mitunter gibt es Fälle, in denen es nioht ganz elnfaoh ist 
zu unterscheiden, ob es sioh bei der vorliegenden Tat um 
einen Betrug handelt, oder ob andere Bestimmungen zum Sobutz 
des Eigentums oder der sozialistischen Volkswirtschaft ver
letzt worden sind.
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